
 

 

Religiöse Erziehung und Kindeswohl 

Rahmenbedingungen und Spannungsfelder 

 

Im Zusammenhang mit religiöser Erziehung treffen Grundrechte von Eltern und 

Kindern aufeinander, die aber in der Regel nicht in Konkurrenz stehen, sondern das 

gleiche Ziel verfolgen: Kinder zu fördern und sie zur Unabhängigkeit und zu einem 

selbstbestimmten Erwachsenenleben heranzuführen. Besondere Bedeutung 

kommt dabei dem Kindeswohl zu, das durch das Bundesverfassungsgesetz über die 

Rechte von Kindern 2011 verfassungsrechtlich verankert wurde. Der Vortrag 

beleuchtet rechtliche Rahmenbedingungen religiöser Erziehung und des 

Kindeswohls und soll anhand von Fallbeispielen auch Spannungsfelder, welche 

durch Grundrechtskollisionen entstehen können, aufzeigen. 
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1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

1.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 
 

• Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Gesetze der Staatsbürger1 

Artikel 14. 

[1] Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist Jedermann gewährleistet. 

[2] Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig; doch 

darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntniß kein Abbruch geschehen. 

[3] Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Theilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit 

gezwungen werden, in sofern er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt eines Anderen 

untersteht. 

Artikel 15. 

Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen 

Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, bleibt im Besitze und 

Genusse ihrer für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und 

Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen. 

• Staatsvertrag von Staint-Germain2 

Artikel 63. 

[1] Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, 

Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu 

gewähren. 

[2] Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder 

                                                      

1 gilt gemäß Art. 149 Abs. 1 B-VG als Verfassungsgesetz iSd Art. 44 Abs. 1 B-VG. 
2 Abschnitt V. Art. 62 bis 69 gilt gemäß Art. 149 Abs. 1 B-VG als Verfassungsgesetz iSd Art. 44 Abs. 1 B-VG 
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Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten Sitten 

unvereinbar ist. 

• Europäische Menschenrechtskonvention3 

Artikel 8 – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines 

Briefverkehrs. 

(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser 

Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für 

die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die 

Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und 

der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Artikel 9 – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die 

Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, seine Religion 

oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, 

Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 

Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der Rechte und 

Freiheiten anderer sind. 

Artikel 2 1. Zusatzprotokoll EMRK – Das Recht auf Bildung 

Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem 

Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die 

Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen 

sicherzustellen. 

                                                      

3 Die EMRK steht gemäß Art. II Z 7 B-VGNov 1964 im Verfassungsrang (BGBl. 59/1964). 
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• Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern4 

Artikel 1 

Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf 

bestmögliche Entwicklung und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem 

Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und 

privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

Artikel 2 

(1) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 

Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

(2) Jedes Kind, das dauernd oder vorübergehend aus seinem familiären Umfeld, welches die natürliche 

Umgebung für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder ist, herausgelöst 

ist, hat Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates. 

Artikel 3 

Kinderarbeit ist verboten. Abgesehen von gesetzlich vorgesehenen begrenzten Ausnahmen darf das 

Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten. 

Artikel 4 

Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in allen das Kind 

betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise. 

Artikel 5 

(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung seelischen 

Leides, sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz 

vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. 

                                                      

4 BGBl. I 4/2011. 
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(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene Entschädigung und 

Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze. 

Artikel 6 

Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen 

Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von behinderten 

und nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.Jedes Kind mit 

Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung 

tragen. Im Sinne des Artikel 7 Absatz eins, B-VG ist die Gleichbehandlung von behinderten und nicht 

behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten. 

Artikel 7 

Eine Beschränkung der in den Artikeln 1, 2, 4 und 6 dieses Bundesverfassungsgesetzes gewährleisteten 

Rechte und Ansprüche ist nur zulässig, insoweit sie gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, 

die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das 

wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren 

Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Artikel 8 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

1.2. Einfachgesetzliche Ausgestaltung 
 

• Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch5 

                                                      

5 idF idF BGBl. I 15/2013. 
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Kindeswohl 

§ 138. In allen das minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, insbesondere der Obsorge und der 

persönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen 

und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung des Kindeswohls sind insbesondere 

1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer Betreuung und 

Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes; 

2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität des Kindes; 

3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern; 

4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes; 

5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und der Fähigkeit zur 

Meinungsbildung; 

6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung einer Maßnahme 

gegen seinen Willen erleiden könnte; 

7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an wichtigen 

Bezugspersonen mitzuerleben; 

8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten zu werden oder sonst 

zu Schaden zu kommen; 

9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen sowie sichere 

Bindungen des Kindes zu diesen Personen; 

10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes; 

11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie 

12. die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung. 

• Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung6 

§ 1. Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung der Eltern, soweit ihnen die Pflege 

und Erziehung zustehen. Die Einigung ist jederzeit widerruflich und wird durch den Tod eines Ehegatten 

gelöst. 

§ 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 2 […] Das Kind ist zu hören, wenn es das zehnte Jahr vollendet hat. 

§ 5. Nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs steht dem Kind die Entscheidung darüber zu, zu 

welchem religiösen Bekenntnis es sich halten will. Hat das Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann es 

nicht gegen seinen Willen in einem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden. 

                                                      

6 BGBl. 155/1985. 
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2. Grundrechtskollisionen und Interessensabwägung 

• Welche Grundrechte sind betroffen? 

• Welches Ziel verfolgt die staatliche Maßnahme? 

• Steht die Beschränkung des Grundrechts in einem angemessen Verhältnis zu 

verfolgten Ziel (Zweck-Mittel-Relation)? 

− Ist die Maßnahme geeignet, das Ziel zu erreichen? 

− Gibt es andere gelindere Mittel, um das Ziel zu erreichen? 

3. Fallbeispiele 

3.1. Ablehnung einer medizinischen Behandlung 
 

• Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch7 

Einwilligung 

§ 173. (1) Einwilligungen in medizinische Behandlungen kann das entscheidungsfähige Kind nur selbst 

erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Entscheidungsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. 

Mangelt es an der notwendigen Entscheidungsfähigkeit, so ist die Zustimmung der Person erforderlich, die 

mit der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(2) Willigt ein entscheidungsfähiges minderjähriges Kind in eine Behandlung ein, die gewöhnlich mit einer 

schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit 

verbunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen werden, wenn auch die Person zustimmt, die mit 

der gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung betraut ist. 

(3) Die Einwilligung des entscheidungsfähigen Kindes sowie die Zustimmung der Person, die mit Pflege und 

Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass der mit 

der Einholung der Einwilligung oder der Zustimmung verbundene Aufschub das Leben des Kindes gefährden 

würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre. 

                                                      

7 idF idF BGBl. I 86/2021. 
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Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

§ 181. (1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das Gericht, 

von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen Verfügungen zu treffen. 

Besonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, auch gesetzlich vorgesehene 

Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. Im Einzelfall kann das Gericht auch eine gesetzlich 

erforderliche Einwilligung oder Zustimmung ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 

vorliegen. 

(2) Solche Verfügungen können von einem Elternteil, etwa wenn die Eltern in einer wichtigen Angelegenheit 

des Kindes kein Einvernehmen erzielen, den sonstigen Verwandten in gerader aufsteigender Linie, den 

Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), dem Kinder- und Jugendhilfeträger und dem mündigen Minderjährigen, 

von diesem jedoch nur in Angelegenheiten seiner Pflege und Erziehung, beantragt werden. Andere Personen 

können solche Verfügungen anregen. 

(3) Die gänzliche oder teilweise Entziehung der Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des Vermögens des 

Kindes schließt die Entziehung der gesetzlichen Vertretung in dem jeweiligen Bereich mit ein; die gesetzliche 

Vertretung in diesen Bereichen kann für sich allein entzogen werden, wenn die Eltern oder der betreffende 

Elternteil ihre übrigen Pflichten erfüllen. 

(4) Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit Pflege und Erziehung betrauten Personen 

(Erziehungsberechtigten), so ist die Erklärung der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich 

betrauten Person notwendig, aber auch hinreichend, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist. 

Kinder und Jugendhilfeträger 

§ 211. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat die zur Wahrung des Wohles eines Minderjährigen 

erforderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich der Obsorge zu beantragen. Bei Gefahr im Verzug kann 

er die erforderlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung vorläufig mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen 

Entscheidung selbst treffen; er hat diese Entscheidung unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen, zu 

beantragen. Im Umfang der getroffenen Maßnahmen ist der Kinder- und Jugendhilfeträger vorläufig mit der 

Obsorge betraut. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach den §§ 382b, 382c und 382d EO sowie deren Vollzug kann der Kinder- 

und Jugendhilfeträger als Vertreter des Minderjährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter 

einen erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt hiefür entsprechend. 
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3.2. Die religiöse Beschneidung 
 

• Strafgesetzbuch8 

Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen 

§ 85. (1) Wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig für immer oder für lange Zeit 

1. den Verlust oder eine schwere Schädigung der Sprache, des Sehvermögens, des Gehörs oder der 

Fortpflanzungsfähigkeit, 

2. eine erhebliche Verstümmelung oder eine auffallende Verunstaltung, 

2a. eine Verstümmelung oder sonstige Verletzung der Genitalien, die geeignet ist, eine nachhaltige 

Beeinträchtigung des sexuellen Empfindens herbeizuführen, oder 

3. ein schweres Leiden, Siechtum oder Berufsunfähigkeit des Geschädigten, 

herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer einen anderen am Körper verletzt 

oder an der Gesundheit schädigt und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, eine schwere Dauerfolge (Abs. 1) 

beim Verletzten herbeiführt. 

Einwilligung des Verletzten 

§ 90. (1) Eine Körperverletzung oder Gefährdung der körperlichen Sicherheit ist nicht rechtswidrig, wenn der 

Verletzte oder Gefährdete in sie einwilligt und die Verletzung oder Gefährdung als solche nicht gegen die 

guten Sitten verstößt. 

(2) Die von einem Arzt an einer Person mit deren Einwilligung vorgenommene Sterilisation ist nicht 

rechtswidrig, wenn entweder die Person bereits das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat oder der 

Eingriff aus anderen Gründen nicht gegen die guten Sitten verstößt. 

(3) In eine Genitalverstümmelung (§ 85 Abs. 1 Z 2a) kann nicht eingewilligt werden. 

3.3. Häuslicher Unterricht 
 

                                                      

8 idF BGBl. I 105/2019. 
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• Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Gesetze der Staatsbürger9 

Artikel 17. 

[1] Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. 

[2] Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und an solchen Unterricht zu ertheilen, ist jeder 

Staatsbürger berechtigt, der seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat. 

[3] Der häusliche Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung. 

[4] Für den Religionsunterricht in den Schulen ist von der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft 

Sorge zu tragen. 

[5] Dem Staate steht rücksichtlich des gesammten Unterrichts- und Erziehungswesens das Recht der obersten 

Leitung und Aufsicht zu. 

• Bundesgesetz über die Schulpflicht (Schulpflichtgesetz)10 

Besuch von Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht und häuslicher Unterricht 

§ 11.(1) Die allgemeine Schulpflicht kann – unbeschadet des § 12 – auch durch die Teilnahme am Unterricht 

an einer Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht erfüllt werden, sofern der Unterricht jenem an einer im § 5 

genannten Schule mindestens gleichwertig ist. 

(2)Die allgemeine Schulpflicht kann ferner durch die Teilnahme an häuslichem Unterricht erfüllt werden, 

sofern der Unterricht jenem an einer im § 5 genannten Schule – ausgenommen die Polytechnische Schule – 

mindestens gleichwertig ist. 

(2a)Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Schülerinnen und Schüler, die eine Deutschförderklasse gemäß § 8h 

Abs. 2 oder einen Deutschförderkurs gemäß § 8h Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes zu besuchen haben. 

Diese Schülerinnen und Schüler haben ihre allgemeine Schulpflicht jedenfalls für die Dauer des Bedarfes einer 

dieser besonderen Sprachförderungen in öffentlichen Schulen oder in mit dem Öffentlichkeitsrecht 

ausgestatteten Schulen mit gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung zu erfüllen. 

(3) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten haben die Teilnahme ihres Kindes an einem im Abs. 1 

oder 2 genannten Unterricht der Bildungsdirektion anzuzeigen. Die Anzeige hat 

1. jeweils bis eine Woche nach dem Ende des vorhergehenden Unterrichtsjahres zu erfolgen und 

2. jedenfalls die folgenden Angaben und Urkunden zu enthalten: 

a) Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Anschrift jener Person, welche das Kind führend unterrichten 

wird, 

b) den Ort, an dem der Unterricht erfolgen soll, 

c) das Jahreszeugnis über das vorangehende Schuljahr oder ein Zeugnis über die Externistenprüfung über die 

                                                      

9 Gilt gemäß Art. 149 Abs. 1 B-VG als Verfassungsgesetz iSd Art. 44 Abs. 1 B-VG. 
10 idF BGBl. I 37/2023. 
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vorangehende Schulstufe, 

d) den Lehrplan, nach welchem, und die Schulstufe, auf der der Unterricht erfolgen soll, sowie 

e) eine Zusammenfassung des pädagogischen Konzepts für den Unterricht. 

(4)Der zureichende Erfolg eines im Abs. 1 oder 2 genannten Unterrichtes ist jährlich zwischen dem 1. Juni und 

dem Ende des Unterrichtsjahres durch eine Prüfung an einer in § 5 genannten entsprechenden Schule 

nachzuweisen, wenn die Schülerinnen und Schüler dieser Schulen am Ende des Schuljahres beurteilt werden. 

Bei Teilnahme am häuslichen Unterricht gemäß Abs. 2 hat ein Reflexionsgespräch über den Leistungsstand bis 

spätestens zwei Wochen nach Ende der Semesterferien stattzufinden, wobei ein Rechtfertigungsgrund gemäß 

§ 9 Abs. 3 diese Frist hemmt. Das Reflexionsgespräch ist 

1. mit Kindern oder Jugendlichen, die am häuslichen Unterricht auf der Vorschulstufe oder der 1. bis 

8. Schulstufe teilnehmen, an jener Schule, die bei Untersagung des häuslichen Unterrichts zu besuchen wäre, 

oder, wenn gemäß Abs. 3 Z 2 lit. d der Lehrplan einer allgemeinbildenden höheren Schule angegeben wurde, 

an einer Schule dieser Schulart, und 

2. mit Kindern oder Jugendlichen, die am häuslichen Unterricht auf der 9. Schulstufe teilnehmen an einer 

Schule, an welcher der gemäß Abs. 3 Z 2 lit. d angegebene Lehrplan geführt wird, 

durchzuführen. 

Wenn das Kind gemäß Z 1 vor Ablauf dieser Frist aus dem Sprengel dieser Schule verzogen ist und bei 

Reflexionsgesprächen gemäß Z 2, hat das Reflexionsgespräch mit zumindest einem Mitglied der 

Prüfungskommission gemäß Abs. 5 zu erfolgen. 

(5) Die Prüfung des zureichenden Erfolges gemäß Abs. 4 erster Satz muss an einer Schule im örtlichen 

Zuständigkeitsbereich jener Schulbehörde abgelegt werden, die für die Einhaltung der Schulpflicht zuständig 

ist. Die Schulbehörden haben mit Verordnung gemäß § 42 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes zumindest 

zwei Prüfungskommissionen einzurichten. 

(6) Die Bildungsdirektion hat die Teilnahme an einem solchen Unterricht zu untersagen und anzuordnen, dass 

das Kind seine Schulpflicht im Sinne des § 5 zu erfüllen hat, wenn 

1. mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die im Abs. 1 oder 2 geforderte 

Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht gegeben ist, oder 

2. gemäß Abs. 2a eine öffentliche Schule oder eine mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule mit 

gesetzlich geregelter Schulartbezeichnung zu besuchen ist, oder 

3. das Reflexionsgespräch gemäß Abs. 4 nicht durchgeführt wurde, oder 

4. eine Prüfung aufgrund der Bestimmung gemäß § 42 Abs. 6 letzter Satz des Schulunterrichtsgesetzes vor 

dem Ende des Unterrichtsjahres, für welche der häusliche Unterricht angezeigt wurde, nicht möglich ist, oder 

5. Umstände hervortreten, aufgrund welcher mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass 

die Teilnahme am häuslichen Unterricht gemäß Abs. 2 dem Besuch einer öffentlichen Schule nicht 

mindestens gleichwertig ist, oder 

6. der Nachweis des zureichenden Erfolges vor dem Ende des Unterrichtsjahres nicht erbracht wurde. Treten 

Umstände hervor, die eine Gefährdung des Kindeswohls befürchten lassen, so sind, wenn nicht gemäß § 78 

der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 vorzugehen ist, die Behörden der allgemeinen staatlichen 

Verwaltung oder die Kinder- und Jugendhilfe zu informieren. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_631_0/1975_631_0.pdf
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4. Ausgewählte Judikatur 

• Kein Entzug der Obsorge alleine aufgrund der Religion 

− OGH 30.1.1996, 1 Ob 623/95 

− OGH 13.8.1996, 2 Ob 2192/96h 

− OGH 24.10.1996, 8 Ob 2282/96p 

− OGH 19.1.2010, 4 Ob 220/09w 

• Zustimmung des KJWT zu Impfungen 

− OGH 5.5.2010, 1 Ob 63/10m (1Ob78/10t)  

• Zum häuslichen Unterricht 

− OGH 25.9.2018, 2Ob136/18s 

− OGH 3.7.2024, 3 Ob 93/24h 

5. Kontakt 

Homepage des Kultusamtes: Kultusamt - Bundeskanzleramt Österreich 

 

Stand: 22. November 2024 

Dr. Valerie Trofaier-Leskovar, LL.M und Mag. Florian Welzig 

E-Mail:  kultusamt@bka.gv.at  

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/kultusamt.html
mailto:vorname.nachname@bka.gv.at

